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betr, Erläuterungsbericht zum Bebauungsvorschlag der Gemeinde 
Bissersheim vom 31.Jul1 1950 i 
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Das zur Bebauung vorgesehene Gebiet liegt im Anschluss an das 
rtsg~biet an dr Landstrasse IO. von Bissersbeim nach Iirchhe±/Ecl 
Pie Bauparzellen_sind im burghschnitt 18 m breit und 30-45 m lang, 
bei einer Gesamtfläche von 76 q, i 

Die_Bebauung ist vorgesehen als.ree /Jeuweise mit Traufkante 
nördlich der Strasse und 1t-2_stückigen Giebelhusern südlich 
der Strasse. Die Geschosshöhe von Oberkante zu Oberkante beträgt 
2,75 evtl. Kniestockhöhe bei 1j geschauwejse im Mauermass nicht 
über 8o cm. Die Dachneigunten ~ollen bei 35' liegen, ebenso die 
der evtl.,Nebengebäude, --«..J 
Die Gebuudefluchten sind mit.einer ,ununterbrochen rot hinterleg­ 
ten Linie und die Strassenbegrenzung oder Vorgartenlinie mit 
einer ununterbrochen grün hinterlegten Linie gekennzeichnet. 

a 
Die Vorgarteneinfriediungen sind einheitlich als Naturhecke oder 
Holzpolygonzaun von 1 m Höhe und die der nördlichen Strassenseite 
mit einer 1,20 m hohen massiven Mauer auszubilden. 

Die Aue±fluchen der Bbhrper sind in hellem Naturputz mit 
rauher Struktur zu halten„ nobei die Sockelhöhe nicht über 30 cm 
reichen soll. a 

·· e:nschliesslich des Erl 1t 
Die Hausentwässerungen wenden_in die Jauchegrube bei Stallanbauten 
oder wenn_solche nicht vorhanden, in Kläranlagen abgeleitet. 
Das anfallende Regenwasser der Doflächen ist in die Strassen-- 
entwässerung abzuleiten~er Erläute: zsbericht 1 

Der Strassenbau mit Be«ürid Entwässerung sowie die elektrischen 
Hausanschlüsse werden von der,iereide nach den ortsüblichen 
Bestimmungen übernommen, Tl 

Aufgestellt: Frankenthal ,d 

'it RE. vom 5.4.195l Az.: E 1- 143/31 - /v.D. Tg.Nr. 395/51 
3n_Verbindung mit dem Bebauungsplan vom Dezember l1950/gemäß $ 19 
(2) AG. genehmigt. mit Teltürplan 

Neustadt/., den 5.4.1951 
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